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Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung Master of Arts 
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Präsenz ☐ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☐ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. 
ausbildungsbegleitend 

☒ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 90 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend ☒ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 
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Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

25 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☐ 
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Absolventinnen und Absolventen 

 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum: – 
  

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☒ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) – 
  

Verantwortliche Agentur AQAS e.V. 

Zuständige Referentin Dr. Dorothee Groeger 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-

mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflage vor: 

Auflage 1 (Kriterium „Qualifikationsziele und Abschlussniveau“): Der Umfang der Masterarbeit muss an die 

gängigen Anforderungen angepasst werden, indem die Mindestseitenzahl von derzeit 30 auf mindestens 60 

erhöht wird. 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die Hochschule Neubrandenburg ist eine staatliche Hochschule des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Der interdisziplinäre Masterstudiengang „Digitalisierung und Sozialstrukturwandel“ zielt darauf ab, berufser-

fahrene Bachelorabsolvent/inn/en aus technikfern(er)en Professionen des Sozial-, Gesundheits-, Verwal-

tungs- und Planungswesens im Hinblick auf die aktuellen Digitalisierungsentwicklungen weiter zu qualifizieren 

und sie zu digitalen (Schnittstellen-)Manager/inne/n auszubilden, damit sie erforderliche Lösungsansätze hin-

sichtlich der Sicherung der Lebensqualität und Daseinsvorsorge, d.h. der Sicherung der Versorgung der Be-

völkerung mittels gesundheitlicher, sozialer und technischer Dienstleistungen, konzipieren, auf regionaler und 

örtlicher Ebene(weiter) entwickeln und umsetzen können. 

Der weiterbildende Studiengang wird berufsbegleitend angeboten, sodass sich die insgesamt 90 Credit Points 

auf vier Semester erstrecken. Zudem werden Teile des Curriculums onlinegestützt vermittelt.  

Absolvent/inn/en sollen ein umfassendes, spezialisiertes berufspraktisch-methodisches Wissen erhalten, um 

die soziokulturellen, organisatorischen und technischen Auswirkungen und Chancen der Digitalisierung sowie 

des gesellschaftlich demografischen Wandels in ihren Berufsfeldern verantwortlich mitgestalten zu können. 

Dabei stehen laut Hochschule digitale Gestaltungsanforderungen bezogen auf Lebensqualität und Daseins-

vorsorge besonders in ländlich geprägten Regionen und Orten im Vordergrund. 

Der Studiengang soll für gehobene bzw. leitende Positionen in beispielsweise sozialen Einrichtungen, öffent-

lichen Verwaltungen, Rehabilitationseinrichtungen oder Beratungsunternehmen qualifizieren. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang zeichnet sich durch ein außerordentlich innovatives und ebenso 

praxisrelevantes Konzept aus, das auf den allgemein hohen digitalen Entwicklungsbedarf in den Arbeitsfeldern 

der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ausgerichtet ist. Er richtet sich an beruflich Qualifizierte aus sozialen 

und planerischen Berufen, die durch den Wissenserwerb zu Aspekten des sozialstrukturellen Wandels und 

der Digitalisierung in die Lage versetzt werden, Gestaltungsanforderungen des demographischen Wandels 

durch den Einsatz digitaler Technologien zu bewältigen. 

Der Studiengang bedient einen wichtigen Bedarf an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und sozialen/de-

mographischen Aspekten. Dabei sind die Einbindung und Vernetzung des Studiengangs und der Hochschule 

in die Region sehr gut und förderlich. 

Die Gutachtergruppe begrüßt, dass das Studiengangskonzept ein sehr individuell gestaltbares Studium er-

möglicht, indem ein breites Wahlangebot zur Verfügung gestellt, eine intensive Betreuung der Studierenden 

geleistet wird und indem die Lehrenden sehr engagiert auf individuelle berufliche Hintergründe der Studieren-

den eingehen.  

Die inhaltliche wie auch organisatorische Gestaltung des Studiengangs berücksichtigt das besondere Profil 

als berufsbegleitend in sinnvoller und angemessener Weise. Der Studiengang richtet sich explizit auch an 

Berufstätige mit Familienaufgaben bzw. Berufsrückkehrer/innen und ist für diese aufgrund des Blended Lear-

ning-Konzepts auch besonders gut geeignet. 
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I. Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 

I.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Studiengang wird als berufsbegleitendes Studium angeboten und umfasst gemäß § 2 Fachprüfungsord-

nung eine Regelstudienzeit von vier Semestern und einen Umfang von 90 Credit Points (CP).  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang mit einem anwendungsorientierten Profil.    

Gemäß § 24 der Rahmenprüfungsordnung ist eine Abschlussarbeit vorgesehen. Sie soll zeigen, dass die 

Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fach-

gebiet des entsprechenden Studiengangs selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die 

Bearbeitungszeit beträgt gemäß § 11 der Fachprüfungsordnung 16 Wochen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind gemäß § 3 der Fachprüfungsordnung ein Bachelorab-

schluss in einem gesundheits-, pflege-, sozial- und planungs- oder verwaltungswissenschaftlichen Studien-

gang mit mindestens 210 CP oder ein Diplom-/ bzw. Magister-Abschluss, eine mindestens einjährige Berufs-

erfahrung in studienrelevanten Aufgabenfeldern, ein Motivationsschreiben sowie der Nachweis einer aktuell 

andauernden, vertraglich gesicherten Beschäftigung im Gesundheits-, Sozial-, Planungs- oder Verwaltungs-

wesen im Umfang von mindestens 20 Stunden pro Woche. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um einen Studiengang der Fächergruppe Sozialwissenschaften. Als Abschlussgrad wird ge-

mäß § 1 der Fachprüfungsordnung „Master of Arts“ vergeben. 
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Gemäß § 30 der Rahmenprüfungsordnung erhalten die Absolvent/inn/en zusammen mit dem Zeugnis ein Dip-

loma Supplement. Dem Selbstbericht liegt ein Beispiel in englischer Sprache in der aktuell von HRK und KMK 

abgestimmten gültigen Fassung (Stand Dezember 2018) bei.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das Studium ist in Pflicht- und Wahlpflichtmodule gegliedert. Alle Module sind einsemestrig. Pro Semester 

sind vier Module zu studieren, mit Ausnahme des vierten Semesters, welches die Masterthesis beinhaltet. Die 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule umfassen fünf CP, die Praxismodule sieben bzw. acht CP 

und das Mastermodul umfasst 25 CP.  

Die Modulhandbücher enthalten alle nach § 7 Abs. 2 MRVO erforderlichen Angaben, insbesondere Angaben 

zu den Inhalten und Qualifikationszielen, den Lehr- und Lernformen, den Leistungspunkten und der Prüfung 

sowie dem Arbeitsaufwand. Modulverantwortliche sind ebenfalls für jedes Modul benannt. 

Aus § 30 der Rahmenprüfungsordnungen geht hervor, dass neben der Abschlussnote nach deutschem No-

tensystem auch die Ausweisung einer relativen Note erfolgt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die insgesamt 90 CP im Studiengang verteilen sich auf weniger als 30 CP pro Semester, entsprechend dem 

berufsbegleitenden Profil. Im ersten Semester sind 20 CP zu belegen, in den kommenden Semestern 22, 23 

und 25 CP. Davon entfallen 25 CP auf die Masterarbeit gemäß § 11 der Fachprüfungsordnung. Einem CP 

liegt dabei nach § 6 der Fachprüfungsordnung 25 Stunden Arbeitsaufwand zu Grunde.  

In § 7 der Rahmenprüfungsordnung ist geregelt, dass mit Abschluss des Masterstudiums insgesamt 300 CP 

erworben werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Anerkennungsregelungen für Leistungen bei einem Hochschul- oder Studiengangswechsel und von außer-

hochschulisch erbrachten Leistungen sind in § 10 der Rahmenprüfungsordnung sowie in einem Leitfaden zur 

Anerkennung speziell für den Studiengang festgelegt. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II. Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19 bis 21 und § 24 Abs. 4 MRVO) 

 

II.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Schwerpunkt der Gespräche mit den Verantwortlichen und den Studierenden war das Studiengangskonzept, 

welches unterschiedliche Disziplinen zusammenführt und die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der 

Studierenden berücksichtigen muss – und dies auch sinnvoll tut. Aufgrund eines vom Bund geförderten Pro-

jekts wurde der Studiengang mit einer Kohorte bereits vor der Begutachtung getestet, sodass die Gutachter-

gruppe auf erste Erfahrungswerte zum Konzept und den Modulen zurückgreifen konnte (siehe II.4).  

 

II.2 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Sachstand 

Der interdisziplinäre Masterstudiengang zielt darauf ab, berufserfahrene Bachelorabsolvent/inn/en aus tech-

nikfern(er)en Professionen des Sozial-, Gesundheits-, Verwaltungs- und Planungswesens im Hinblick auf die 

aktuellen Digitalisierungsentwicklungen weiter zu qualifizieren und sie zu digitalen (Schnittstellen-)Mana-

ger/inne/n auszubilden, damit sie erforderliche Lösungsansätze hinsichtlich der Sicherung der Lebensqualität 

und Daseinsvorsorge, d.h. der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mittels gesundheitlicher, sozialer 

und technischer Dienstleistungen, konzipieren, auf regionaler und örtlicher Ebene (weiter-)entwickeln und um-

setzen können. Dafür soll das Studium interdisziplinäres und berufsgebietsorientiertes Fachwissen mit dem 

Schwerpunkt auf digitalen Lösungen unter der Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Aspekte vermit-

teln. 

Absolvent/inn/en sollen ein umfassendes, spezialisiertes berufspraktisch-methodisches Wissen erhalten, um 

die soziokulturellen, organisatorischen und technischen Auswirkungen und Chancen der Digitalisierung sowie 

des gesellschaftlich demografischen Wandels in ihren Berufsfeldern verantwortlich mitgestalten zu können. 

Dabei stehen laut Hochschule digitale Gestaltungsanforderungen bezogen auf Lebensqualität und Daseins-

vorsorge besonders in ländlich geprägten Regionen und Orten im Vordergrund. 

Der Studiengang soll für gehobene bzw. leitende Positionen in beispielsweise sozialen Einrichtungen, öffent-

lichen Verwaltungen, Rehabilitationseinrichtungen oder Beratungsunternehmen qualifizieren. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Ziel des Studiengangs, gesellschaftliche mit planerischen Fragestellungen zu kombinieren und zur Lö-

sung bzw. zur Bearbeitung auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen, greift aktuelle Erkenntnisse aus der 

Forschung und Handlungsbedarfe aus der Praxis auf und ist insofern als sehr innovativ zu bezeichnen. Gerade 

für ländliche Regionen im Einzugsgebiet der Hochschule stellen digitale Informationstechnologien oftmals die 

einzige Möglichkeit dar, (sozial-)infrastrukturelle Angebote aufrechtzuerhalten. Der Studiengang richtet sich 

an beruflich Qualifizierte aus sozialen und planerischen Berufen, die durch den Wissenserwerb zu Aspekten 

des sozialstrukturellen Wandels und der Digitalisierung in die Lage versetzt werden, Gestaltungsanforderun-

gen des demographischen Wandels durch den Einsatz digitaler Technologien zu bewältigen. Die beruflichen 

Erfahrungen der Studierenden werden im Studienkonzept sinnvoll aufgegriffen und können durch entspre-

chende Wahlmöglichkeiten individuell ausgebaut bzw. erweitert werden (siehe II.3.1). 

Im Mittelpunkt des weiterbildenden Studiengangs steht eindeutig die Befähigung zu einer qualifizierten Er-

werbstätigkeit. Der Erwerb wissenschaftlicher Befähigungen verbleibt im Vergleich eher im Hintergrund, was 

für einen weiterbildenden, anwendungsorientierten Masterstudiengang nicht untypisch ist. Das Curriculum 
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umfasst sowohl die Vermittlung von technischen Kompetenzen als auch von Beratungskompetenzen, die zur 

Lösung von Herausforderungen im beruflichen Alltag der Studierenden benötigt werden. Darüber hinaus wer-

den Grundlagen sozialstruktureller Entwicklungen sowie Methoden von Steuerung und Leitung vermittelt. Im 

zweiten und dritten Semester sind Praxisprojekte verortet, in deren Rahmen das erworbene Wissen bzw. die 

erworbenen Kompetenzen erprobt werden können. Hierdurch ist eine enge Verknüpfung zur beruflichen Praxis 

gewährleistet. Mehrere Module sind aufgrund ihres thematischen Zuschnitts dazu geeignet, auch zur zivilge-

sellschaftlichen bzw. politischen Entwicklung der Studierenden beizutragen (bspw. „Gesellschaftliche Heraus-

forderungen der Digitalisierung“ oder „Mensch-Technik-Interaktion“). 

Der weiterbildende Masterstudiengang unterliegt allen Anforderungen und Prozessen wie die konsekutiven 

Studiengänge der Hochschule mit einer Ausnahme. Die Masterthesis wird – wie es die Vorgaben erlauben – 

mit 25 CP kreditiert, sieht als Anforderung allerdings nur einen Umfang von 30 Seiten vor. Dieser Umfang liegt 

deutlich unterhalb dem bei anderen (sowohl konsekutiven als auch weiterbildenden) Masterstudiengängen 

und muss angepasst werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Das Gutachtergremium schlägt folgende Auflage vor:  

Der Umfang der Masterarbeit muss an die gängigen Anforderungen angepasst werden, indem die Mindest-

seitenzahl von derzeit 30 auf mindestens 60 erhöht wird. 

 

II.3 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

II.3.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Sachstand 

Das Curriculum gliedert sich in fünf Pflichtmodule („Technische Grundlagen der Digitalisierung“, „Gesellschaft-

liche Herausforderungen der Digitalisierung“, „Herausforderungen für ländliche Regionen: Alternde Gesell-

schaften und Strukturwandel“, „Beteiligung und Aktivierung mit digitalen Medien“ und „Datenschutz und be-

triebliche Sicherheit“), fünf Wahlpflichtblöcke, in denen jeweils ein Modul zu belegen ist, zwei Praxisprojekte 

im Umfang von 15 CP sowie die Masterarbeit inkl. Kolloquium.  

Die Wahlpflichtmodule sollen einen berufstheoretischen und berufspraktischen Bezug haben und die Digitali-

sierung und den Sozialstrukturwandel in den Querschnitt zur Praxis stellen und den Studierenden so eine 

Schwerpunktsetzung ermöglichen. Dem engen Berufsfeldbezug der einzelnen Modulinhalte wird durch das 

Angebot dieser als Wahlpflichtmodule Rechnung getragen. So soll eine Theorie-Praxis-Verzahnung gewähr-

leistet werden. 

In den Praxisprojekten sollen die Studierenden prozesshaft ein eigenständiges Projekt in ihrem jeweiligen 

Arbeitsumfeld, in einer bestehenden Organisation (z. B. gemeinnützige Einrichtung etc.) oder im Rahmen ei-

nes von Hochschule vorgegebenen Themas in interdisziplinären Arbeitsgruppen gestalten. 

Die Lehre des berufsbegleitenden Fernstudiengangs wird laut Hochschule nach dem didaktischen Modell 

„Flipped Classroom“ vermittelt mit Selbstlernphase und wenigen Präsenzphasen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Curriculum ist in seinem Aufbau klar auf die Erreichbarkeit der für den Studiengang definierten Qualifika-

tionsziele ausgerichtet und berücksichtigt dabei in ausreichendem Maß die erforderlichen Eingangsqualifika-

tionen.  
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In den Modulbeschreibungen spiegelt sich wider, dass der Studiengang mit dem vorliegenden Curriculum 

einen wichtigen Bedarf an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und sozialen/demographischen Aspekten 

bedient. Dabei sind die Einbindung und Vernetzung des Studiengangs und der Hochschule in die Region sehr 

gut und förderlich (siehe II.4). Das Modulkonzept ist stimmig auf die Qualifikationsziele bezogen. Ebenso sind 

Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und Anschlussbezeichnung adäquat gewählt. 

Die Gutachtergruppe unterstützt das Vorhaben der Verantwortlichen, das „Praxisprojekt 1“ in Zukunft unbe-

notet zu lassen und parallel dazu dem Modul „Gesellschaftliche Herausforderungen der Digitalisierung“ durch 

eine Endnoten-relevante Benotung mehr Gewicht zu verleihen.   

Das Studiengangskonzept ermöglicht ein sehr individuell gestaltbares Studium, welches unterschiedliche 

Lehr- und Lernformen sowie zwei Praxisprojekte umfasst. Ein hohes Maß für Studierende an Selbstgestaltung 

wird eröffnet, indem ein breites Wahlangebot zur Verfügung gestellt wird, eine intensive Betreuung der Stu-

dierenden geleistet wird und indem die Lehrenden sehr engagiert auf individuelle berufliche Hintergründe der 

Studierenden eingehen. In die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse werden die Studierenden aktiv mit ein-

bezogen. 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten sieht das Gutachtergremium vor allem im Bereich der sozialwissenschaftli-

chen Anteile des Curriculums. Zur Weiterentwicklung empfiehlt das Gutachtergremium, die sozialen und ge-

sellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung in der Lehre ausführlicher zu behandeln, beispielsweise 

im Modul „Mensch-Technik-Interaktion“, das von der Hochschule bereits bei der Begehung als ein weiterzu-

entwickelndes Modul ausgewiesen wurde. Zudem könnten die Lehrinhalte zu sozialwissenschaftlichen Aspek-

ten und empirischer Sozialforschung in den Modulbeschreibungen klarer ausgewiesen werden, nämlich so 

wie sie in der Lehre konkret behandelt werden – wie die Lehrenden und Studierenden berichteten. Es wird 

zudem empfohlen, den Umgang mit möglichen Widerständen beim Einsatz von digitalen Programmen noch 

stärker in der Lehre zu thematisieren. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

Die sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung könnten in der Lehre ausführli-

cher behandelt werden, beispielsweise im Modul „Mensch-Technik-Interaktion“. 

Die Lehrinhalte zu sozialwissenschaftlichen Aspekten und empirischer Sozialforschung könnten in den Mo-

dulbeschreibungen klarer ausgewiesen werden.  

Die Gutachtergruppe empfiehlt, den Umgang mit möglichen Widerständen beim Einsatz von digitalen Pro-

grammen noch stärker in der Lehre zu thematisieren. 

 

II.3.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Sachstand 

Die Hochschule weist darauf hin, dass die Studierendenmobilität durch die Arbeitstätigkeit bzw. die Arbeits-

verträge eingeschränkt ist. Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen sind geregelt und sollen 

einen individuellen Auslandsaufenthalt ermöglichen.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Da es sich um einen berufsbegleitenden Studiengang handelt, ist die Studierendenmobilität durch die Arbeits-

tätigkeit bzw. die Arbeitsverträge nachvollziehbar eingeschränkt. Für den Fall, dass Studierende individuell 

einen Auslandsaufenthalt mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren können, sind Rahmenbedingungen zur Umset-

zung an der Hochschule vorhanden. Anerkennungen von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen 

sind möglich, der Prüfungsausschuss entscheidet über diese im Einzelfall.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

Sachstand 

Die Lehre im weiterbildenden Studiengang wird laut Hochschule i. d. R. im Nebenamt von Hochschulprofes-

sor/inn/en der Hochschule, wissenschaftlichen Mitarbeitenden dieser und anderer Hochschulen sowie von 

lehrerfahrenen Praktiker/inne/n geleistet. Konkret sind dies derzeit sechs Professor/inn/en der Hochschule 

sowie neun weitere Lehrkräfte.  

Weiterbildungsmöglichkeiten bietet das hochschulinterne Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Personal umge-

setzt. Der Anteil der hauptberuflich tätigen Professoren (zum Anteil weiblicher Lehrender siehe II.6) ist adä-

quat. 

Die Maßnahmen zur Personalqualifizierung stehen allen Lehrenden in Form regelmäßiger Weiterbildungsan-

gebote zur Verfügung. Der Studiengang profitiert zudem von der starken Forschungsorientierung der Lehren-

den.  

Bezüglich der Personalauswahl empfiehlt das Gutachtergremium dringend darauf hinzuwirken, dass frei wer-

dende Lehraufträge in Zukunft an weibliche Lehrende vergeben werden (siehe II.6). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Sachstand 

Die Präsenzphasen des Studiengangs werden am Standort der Hochschule in Neubrandenburg durchgeführt. 

Dem Studiengang ist ein/e fachpraktische/r Mitarbeiter/in im Umfang von 20 Stunden/Woche sowie eine stu-

dentische Hilfskraft zugeordnet.  

Eine onlinegestützte Lernumgebung soll für die Bereitstellung von Studienmaterialien, den Austausch 

zwischen Studierenden und Dozierenden mittels Chats und Foren sowie die Lehrevaluation genutzt werden. 

Ein Zentrum für Informations- und Medientechnologie stellt weitere IT-Dienste zur Verfügung, darunter ein 

Cloud-System. Ein Außenzugang von dem Heimarbeitsplatz soll für berufsbegleitende Studierende vorhanden 

sein.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studiengangskoordination wird durch eine „fachpraktische Mitarbeiterin“ in Teilzeit, unterstützt durch eine 

studentische Hilfskraft, geleistet. Die Mitarbeiterin ist Psychologin und verfügt insofern über sehr gute Voraus-

setzungen für die Beratung Studierender. Dies wurde von den Studierenden bestätigt und die sehr gute Be-

treuung besonders hervorgehoben. Die personelle Ausstattung ist damit qualitativ und quantitativ als gut zu 

bezeichnen. Auch die räumliche Ausstattung ist angemessen. Der Zugang zu erforderlicher Hardware ist vor-

handen; um die Übertragung auch in den beruflichen Alltag zu gewährleisten, wird überwiegend open source-

Software eingesetzt.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Sachstand 

Im Studiengang sollen Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Portfolio Prüfungen, Referate und Pro-

jektberichte als Prüfungsformen eingesetzt werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Prüfungsformen sind kompetenzorientiert gestaltet und die Studierenden einer Kohorte haben zu einem 

gewissen Grad eine Mitsprachemöglichkeit, wenn zwei Prüfungsformate im Modulhandbuch ausgewiesen 

sind. Grundsätzlich vorgesehen sind Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Portfolios, Referate, 

Projektberichte sowie alternative Prüfungsformen. Diese sichern eine angemessene Varianz innerhalb der 

Prüfungsformen und sind geeignet, die spezifischen Ziele des jeweiligen Moduls abzuprüfen. 

Die Mitsprache der Studierenden wird bspw. in Feedback-Gesprächen und durch die Lehrevaluation kontinu-

ierlich sichergestellt (siehe II.5) und die zum Einsatz kommenden Prüfungsformen werden auf dieser Grund-

lage weiterentwickelt.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Sachstand 

Die Leitung und fachliche Vertretung des Gesamtstudiengangs wird von einer Studiengangsleitung übernom-

men. Eine Studiengangskoordination ist benannt, die durch eine/n fachliche/n Mitarbeiter/in unterstützt wird 

und die für Organisation, Beratung und Betreuung aller das Studium betreffenden Personen und Angelegen-

heiten zuständig sind, darunter die Lehr- und Raumplanung, die Prüfungsadministration, die Betreuung der 

Dozierenden und Studierenden sowie die Koordination der Lernorganisation über die onlinegestützte Lernum-

gebung. 

Um einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb zu gewährleisten, werden die Semester- und Prüfungs-

planungen frühzeitig bekannt gegeben.  

Pro Semester sind laut Hochschule höchstens vier Prüfungen angesetzt. Diese sollen gestaffelt geplant wer-

den, um die Belastung im Semester für Studierende gleich zu verteilen. Eine Überschneidung von Lehrveran-

staltung ist durch die Präsenzplanung gemäß Angaben im Selbstbericht nicht möglich. Wahlpflichtmodule aus 
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dem jeweiligen Wahlpflichtbereich finden parallel statt, um einen Austausch innerhalb der gesamten Studien-

gruppe zu ermöglichen. 

Das hochschulinterne Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung unterstützt zudem in der organisatorisch-

administrativen Betreuung des Studiengangs.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studierenden müssen als Zugangsvoraussetzung eine einschlägige vertraglich gesicherte Beschäftigung 

während des berufsbegleitenden Studiums von mindestens 20 Stunden pro Woche nachweisen. Um die Ver-

einbarkeit von Studium und Beruf zu ermöglichen sowie der Überregionalität der Studierendenschaft gerecht 

zu werden, wurde die Anzahl der CP-Punkte pro Semester sowie die Studienorganisation angepasst und somit 

die Studierbarkeit sichergestellt (siehe auch II. 3.7). 

Im Studiengang wechseln sich nach dem Modell des „Flipped / Inverted Classroom“ selbstorganisierte Fern-

studienphasen mit vertiefenden Präsenzphasen ab. Begleitet werden die Studierenden dabei durch z. B. Lern-

netzwerke oder Online-Sprechstunden. Die einzelnen Module werden von den Studierenden inhaltlich als gut 

miteinander verzahnt und aufeinander aufbauend beschrieben. 

Die Präsenzphasen sind auf sechs bis acht Tage pro Semester limitiert, welche jeweils Freitag bis Samstag 

stattfinden und Schulferien und Brückentage zur Förderung der Familienfreundlichkeit ausschließen. Durch 

die E-Learning-, Studiengruppen- und Selbstlernanteile ist trotz dieser geringen Präsenzzeit die Qualität des 

Studiums gesichert. Des Weiteren wurde die Präsenzzeit der jeweiligen Module individuell auf diese abge-

stimmt, je nachdem wie viel Präsenz in diesen aus didaktischen Gründen nötig bzw. sinnvoll ist. 

Im Wahlpflichtbereich werden die Studierenden auf Grund der geringen Kohortengröße zunächst nach ihren 

Präferenzen befragt, das Angebot an individuell wählbaren Wahlpflichtmodulen wird dann auf die Ergebnisse 

aus der Befragung abgestimmt. 

Die Verteilung der CP-Punkte auf die verschiedenen Lehr- und Lernaktivitäten in den einzelnen Modulen ist in 

den Modulbeschreibungen ausgewiesen. Bei der Verteilung der CP-Punkte auf die Module und Semester 

wurde das berufsbegleitende Profil angemessen berücksichtigt. Die durchschnittliche Arbeitsbelastung pro CP 

wurde auf 25 festgelegt. Die Festlegung ergibt sich aus der Struktur des weiterbildenden Masterstudiengangs, 

da davon auszugehen ist, dass eine Reflexion und Umsetzung des Gelernten in der Praxis stattfindet. Der 

Workload wird im Rahmen der Lehrevaluation überprüft. 

Die Prüfungstermine werden in der Regel am Anfang des jeweiligen Semesters für das kommende Semester 

bekannt gegeben und mit den Studierenden abgestimmt, um einen überschneidungsfreien und planbaren 

Prüfungsbetrieb zu gewährleisten. Pro Semester sind höchstens vier Prüfungen abzulegen. Diese werden 

gestaffelt geplant, um die Belastung im Semester für Studierende gleich zu verteilen. Die Prüfungsvorberei-

tung und -organisation wird von den Studierenden als gut bewertet. 

In der Prüfungsordnung sind die Umfänge für z. B. Hausarbeiten in Form von Seitenzahlen definiert. Diese 

werden von den Verantwortlichen als Mindestumfänge definiert und der tatsächliche Umfang weicht in der 

Praxis häufig davon ab – wie Lehrende und Studierende berichteten. Dies ist sinnvoll, da die Umfänge zum 

Teil recht gering definiert sind. Die Gutachtergruppe empfiehlt, die formalen Prüfungsanforderungen an die 

gelebte Praxis anzupassen. 

Die Studiengangskoordinatorin ist für die Studierenden verlässlich erreichbar und diese fühlen sich bei allen 

Anliegen gut und lösungsorientiert beraten und unterstützt. Zusätzlich können die Studierenden bei Bedarf 

Einzelcoaching oder Coaching in Kleingruppen erhalten. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung:  

Die Gutachtergruppe empfiehlt, die formalen Prüfungsanforderungen wie z. B. die Mindestseitenzahl von 

Hausarbeiten an die gelebte Praxis anzupassen. 

 

II.3.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 

Sachstand 

Um eine Berufstätigkeit neben dem Studium zu ermöglichen, wurde der Workload pro Semester von 30 CP 

auf 20 – 25 CP reduziert. Die Präsenzphasen umfassen i. d. R. sechs bis acht Tage pro Semester, jeweils 

freitags und samstags. Aufgrund einer hohen Theorie-Praxis-Verzahnung, die sich im Berufsfeld der Studie-

renden wiederfindet und dort direkt umgesetzt werden soll, ist der Workload zudem pro CP auf 25 Stunden 

reduziert.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die inhaltliche wie auch organisatorische Gestaltung des Studiengangs berücksichtigt das besondere Profil in 

sinnvoller und angemessener Weise. Als weiterbildender Masterstudiengang setzt das Programm berufliche 

Erfahrung voraus, die während des berufsbegleitenden Studiums weiter ausgebaut wird. Dafür ist der Work-

load pro Semester auf 20 – 25 CP und die Präsenztage auf einige wenige pro Semester reduziert (siehe II.3.6). 

Die berufliche Erfahrung der Studierenden wird aktiv in die Lehre eingebunden und ist durch zwei kreditierte 

Praxisprojekte strukturell verankert.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

II.4.1 Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen 

Sachstand 

Die Aktualität und Adäquanz des didaktischen Konzepts sowie deren Stimmigkeit sollen durch die Rückkopp-

lung mit der wissenschaftlichen Community und Praxispartner/inn/en in regionalen, überregionale und natio-

nalen Kontexten sowie mit Absolvent/inn/en und Studierenden reflektiert werden. Die Studiengangsleitung und 

-koordination stehen laut Hochschule im fachlichen Austausch mit Praxispartner/inne/n, wie z B. den Innova-

tionszentren in Mecklenburg-Vorpommern. Die Hochschule plant diesen Austausch in Form eines Steuerkrei-

ses bzw. Beirats mit Akteuren aus Wissenschaft, Bildung und Praxis zu institutionalisieren.  

Darüber hinaus nehmen Lehrende an Tagungen, Workshops und Vernetzungstreffen teil, so z. B. im Rahmen 

des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. Die Hochschule beschreibt die 

Lehrenden zudem als forschungsaffin. 

Der Studiengang wurde im Projekt „All in Education – offene Bildungswege zur Qualifizierung in der beruflichen 

Praxis“ als Teil des Bund Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen" entwickelt und 

evaluiert.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang zeichnet sich durch ein außerordentlich innovatives und ebenso 

praxisrelevantes Konzept aus, das auf den allgemein hohen digitalen Entwicklungsbedarf in den Arbeitsfeldern 

der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ausgerichtet ist. Die Inhalte adressieren den aktuellen wissenschaftli-

chen Diskurs und die Anforderungen des Arbeitsfeldes.  

Zudem setzt das Programm inhaltliche Schwerpunkte, die konkrete regionalspezifische Qualifikationsbedarfe 

der Infrastruktur des Sozial- und Gesundheitswesens reflektieren. Dies sind insbesondere Aspekte der Bevöl-

kerungs- und der Siedlungsstruktur und ihrer Entwicklung, wobei das regionale Umfeld der Hochschule als 

eher ländlicher Raum demografisch geprägt ist von Bevölkerungsrückgang und Überalterung. Im Studienpro-

gramm kommt der Digitalisierung ein leichtes Übergewicht gegenüber dem demografischen Strukturwandel 

zu, was den Qualifikationszielen entspricht. 

Der Studiengang profitiert von der starken Forschungsorientierung der Lehrenden, welche eine fachliche Ak-

tualität im Programm gewährleistet. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.5 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Sachstand 

Als formale, institutionalisierte Einheit zur Qualitätssicherung der hochschulischen und fachbereichsspezifi-

schen Arbeit dient die Stabsstelle „Qualitätsmanagement, Controlling, Evaluation, Beteiligungsmanagement“. 

Diese unterstützt die Studiengangsleitung in der Evaluation des Studiengangs. Diese erfolgt zweistufig: Zum 

einen soll eine offene Feedbackkultur gefördert werden, u.a. durch direktes Feedback der Studierenden an 

Lehrende oder durch leitfadengestützte Interviews mit Studierenden und Dozierenden; zum anderen wird die 

Lehrevaluation einzelner Module mittels Evaluationsfragebogen durchgeführt. Gemäß Evaluationsordnung ist 

eine Rückkopplung der Evaluationsergebnisse zwischen Lehrenden und Studierenden vorgesehen. Absol-

vent/innenbefragungen sind vorgesehen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Studiengangsleitung und Lehrende sind engagiert im Austausch mit den Studierenden, um studentischen 

Workload und Studienverlauf zu evaluieren. Dies geschieht teils informell, was von den Studierenden als be-

reichernd angesehen wird, teil formalisiert durch Evaluationsbefragungen. Die gepflegte offene Feedbackkul-

tur kann ausdrücklich als Stärke des Studiengangs hervorgehoben werden. 

Die Studiengangsleitung ist gemeinsam mit der Studiengangskoordinatorin mit der Umsetzung von Maßnah-

men befasst, die sich aus den Ergebnissen der Evaluationen und Feedbackgespräche ergeben. Die Weiter-

entwicklung des Studiengangs erfolgt regelmäßig auf der Grundlage der Monitoringmaßnahmen – wie bereits 

aus ersten Maßnahmen nach der Pilotphase erkennbar war. Die Beteiligten werden angemessen über die 

Ergebnisse der Evaluationen informiert und an der Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen be-

teiligt.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.6 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Sachstand 

Das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern ist in der Grundordnung der Hochschule verankert. Ins-

besondere sollen strukturelle Benachteiligungen beseitigt und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen 

und Männer gewährleistet sein.  

Die Hochschule hat ein Gleichstellungskonzept verabschiedet, im Fachbereich ist eine Gleichstellungsbeauf-

tragte benannt. Die Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellung umfassen u. a. die Organisation und Durchfüh-

rung von Fortbildungsveranstaltungen, Beratungen aller Hochschulmitglieder in Gleichstellungsangelegenhei-

ten und die Erarbeitung von Richtlinien und Leitfäden und die Organisation von Gesprächsplattformen. 

Die Hochschule ist zudem als familiengerecht zertifiziert. Für Studierende in besonderen Lebenslagen gibt es 

verschiedenen Beratungsangebote. Ein Nachteilsausgleich ist in der Prüfungsordnung geregelt.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

An der Hochschule Neubrandenburg existieren die üblichen Konzepte zur Sicherung der Gleichstellung und 

der Familiengerechtigkeit. Teilweise wurden diese sogar ausgezeichnet. Der Studiengang richtet sich explizit 

auch an Berufstätige mit Familienaufgaben bzw. Berufsrückkehrer/innen und ist für diese aufgrund des Blen-

ded Learning-Konzepts auch besonders gut geeignet. Dies zeigt sich in der fast ausgeglichenen Zahl von 

männlichen und weiblichen Studierenden der ersten Kohorte. Auf der Ebene der Professor/inn/en sind bis auf 

eine Ausnahme ausschließlich männliche Lehrende im Studiengang tätig; auch bei den wissenschaftlich Mit-

arbeitenden dominieren eindeutig männliche Lehrende. Die Verantwortlichen zeigten bzgl. der Unterrepräsen-

tanz von Frauen ein aktives Problembewusstsein, konnten diese aber bislang nicht reduzieren. Die Gutach-

tergruppe empfiehlt daher, weiterhin konsequent darauf hinzuwirken, dass frei werdende Lehraufträge in Zu-

kunft an weibliche Lehrende vergeben werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Die Gutachtergruppe erachtet den Anteil der weiblichen Lehrenden als eine Schwäche im Studiengang und 

empfiehlt, konsequent darauf hin zu wirken, dass frei werdende Lehraufträge in Zukunft an weibliche Lehrende 

vergeben werden.  
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III. Begutachtungsverfahren 

III.1 Allgemeine Hinweise 

Wegen der Reise- und Versammlungsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Bege-

hung vor Ort stattfinden. Entsprechend dem Beschluss des Vorstands der Stiftung Akkreditierungsrat vom 

10.03.2020 wurde die Begutachtung in Absprache mit den Beteiligten virtuell. Dabei wurden auf Seiten der 

Hochschule Neubrandenburg alle unter 4.2 genannten Gruppen in die Befragung durch das Gutachtergre-

mium eingebunden. Die Räumlichkeiten und die sächliche Ausstattung wurden im Rahmen einer Präsenta-

tion dargestellt. 

Der Studiengang wurde im Rahmen eines vom Bund geförderten Projekts bereits für eine Kohorte angebo-

ten. Erste Rückmeldungen von Studierenden und Lehrenden zum Konzept und den Modulen lagen entspre-

chend vor.  

 

III.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Studienakkreditierungslandesverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 10.03.2020 

 

III.3 Gutachtergruppe 

Hochschullehrerinnen  

▪ Prof. Dr. Elke Hemminger, Evangelische Hochschule Rheinland-Ostwestfalen-Lippe, Fachbereich Soziale 

Arbeit, Bildung und Diakonie 

▪ Prof. Dr. Katrin Schneiders, Hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwissenschaften 

 

Vertreter der Berufspraxis 

▪ Jochen Hoehn, vormals Abteilungsleitung Sozial- und Jugendhilfeplanung, Landkreis Offenbach  

 

Studierende  

▪ Cleo Matthies, Studentin der IUBH Internationale Hochschule 
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IV. Datenblatt 

IV.1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 

Nicht relevant - Erstakkreditierung 

 

IV.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 4.10.2019 

Eingang der Selbstdokumentation: 13.07.2020 

Zeitpunkt der Begehung: 3./4.12.2020 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung 

Fachbereichsleitung 
Studiengangsverantwortliche, Lehrende 

Mitarbeiter/innen zentraler Einrichtungen 

Studierende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

/ 

 


